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Mitgliederversammlung am Samstag, dem 26.03.2022 
 

Anträge auf Änderung der Satzung des LVR Sachsen-Anhalt e.V.  
 
 

Antragsteller: Präsidium des LVR 
 

§ 2 Zweck und Aufgaben 
 

Streichung Abs. (5) Der LVR ist parteipolitisch, konfessionell und rassisch neutral. Er tritt für die 
Menschenrechte und für religiöse und weltanschauliche Toleranz ein. 
 

Nummerische Anpassung der folgenden Absätze (6) und (7) auf (5) und (6) 
 

Begründung: Der Wortlaut aus Absatz (5) findet sich im bisherigen Absatz (7), so dass eine Dopplung vorlag. 
 

 

Antragsteller: Präsidium des LVR 
 

§ 14 Präsidium 
 

Ergänzung/Anpassung/Streichung 
 

1) Das Präsidium des LVR besteht aus: 
a) dem Präsidenten, 
d) b) dem Vizepräsidenten - Wirtschaft/Finanzen, 
b) c) dem Vizepräsidenten - Rennsport, 
c) d) dem Vizepräsidenten - Hallenradsport, 
f) e) dem Vizepräsidenten - MTB/Offroad, 
f) dem Vizepräsidenten - BMX, (NEU) 
e) g) dem Vizepräsidenten - Breitensport, 
g) h) dem Vizepräsidenten - Traditionspflege, 
h) j) dem Jugendwart - Beisitzer, 
i) k) dem Frauenwart - Beisitzer, 
j) l) dem Geschäftsführer mit beratender Stimme 
 

Abs. (4) Aufgabenverteilung des Präsidiums, Abschnitt b) 
 

Vizepräsident MTB/Offroad: MTB, Downhill, Trial, BMX, (…) 
 

NEU: Vizepräsident BMX: BMX Freestyle (Park, Flatland, Street, Miniramp, Vert, Dirt), BMX Race, BMX 
Pumptrack, Leistungs- und Nachwuchsleistungssport, Trainer- sowie Kampfrichter Aus- und Weiterbildung, 
Mitgliedergewinnung, Gendergerechtigkeit, Jugendrelevanz, Kulturpflege 
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Begründung: BMX ist olympische Programmsportart mit den Disziplinen Race (seit 2018) und Freestyle Park 
(seit 2020). Der LVR betreibt seit 2018 gemeinsam mit einem Projektleiter auf Honorarbasis das Projekt 
„BMX-Strukturaufbau“ in Sachsen-Anhalt, welches mit Fördermitteln des Landes sowie der Lotto-Toto 
GmbH unterstützt wurde. Dies führte bereits zur Neugewinnung von Vereinen und Mitgliedern aus dem 
BMX-Bereich. Ab 2022 bis einschließlich 2024 ist BMX Freestyle sogenannte „Konzeptsportart“ im 
Landessportbund (LSB) und erhält hier eine zweckgebundene Pauschalförderung. Der erhöhte Zeitaufwand 
und die mit der Förderung einhergehende Verantwortung über einen eigenen fünfstelligen Etat erfordern 
die Einführung eines eigenen Fachbereiches BMX mit einem dafür zuständigen Vizepräsidenten. 
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Anträge auf Änderung der Satzung des LVR Sachsen-Anhalt e.V.  
 

Antragsteller: Eisleber RC, ESV Bitterfeld, RSV Osterweddingen, RSV Wittenberg, RSV Wolfen, SG Motor 
Halle, Vizepräsident Breitensport im Rahmen einer ausführlichen Erörterung bei der LVR-Jahrestagung 
Breitensport am 12.02.2022 in Bitterfeld 
 
Wortlaut: Es wird vorgeschlagen den Wortlaut der derzeit gültigen Satzung aufgrund der nachfolgenden 
Begründungen neu zu fassen. Die Vorschläge des neuen/veränderten Wortlautes wurden im Rahmen der 
der LVR-Breitensporttagung am 12.02.2022 in Bitterfeld gemeinschaftlich unterbreitet 
 
Folgende Änderungen zur Satzung werden vorgeschlagen. 
 
1. Deckblatt 
Das Deckblatt und § 20 (Seite 11) müssen hinsichtlich Gültigkeit und Inkrafttreten übereinstimmen. Die 
Ungereimtheiten in § 20 der derzeitigen Satzung werden entsprechend der Reihenfolge (§) analysiert. 
 
§ 6 Mitgliedschaft,  
Abs. (5) Satz 2 soll geändert werden in den Wortlaut: Die Vereine sind daher verpflichtet, Neuanmeldungen 
und Abmeldungen von Ordentlichen Mitgliedern, Junioren, Jugendlichen und Schülern, dem LVR 
mitzuteilen. Passive (PM) und Familienmitglieder (FM) sind nur in Summe zu melden (analog der Meldung 
an den LSB im IVY). 
 

Abs. (10): In Satz 2 soll der erste Halbsatz: Passive Mitglieder betreiben keinen Radsport … ersatzlos 
gestrichen werden. 
 

Begründung: Passive Mitglieder können alle Angebote des Breitensports, z.B. Radwandern, RTF, CTF (ohne 
WK), welche auch Radsportarten sind, aktiv betreiben. Diese (Vereins-) Mitglieder können z.B. auch eine 
Private Tretradversicherung mit abschließen, hierzu jedoch nur mit namentlicher Meldung. 
 
§ 7 Ende der Mitgliedschaft Abs. (3), (a) 
In der Formulierung … gegen die Satzung, Sportordnung, Wettkampfbestimmungen oder 
sonstigen Beschlüssen des BDR gröblich zuwiderhandelt, … sollen Sportordnung, 
Wettkampfbestimmungen durch Bestimmungen und Beschlüsse des BDR ersetzt werden. 
 

Begründung: Sportordnung (SpO) und Wettkampfbestimmungen (WB) unterliegen der Hoheit des BDR und 
in beiden vorgenannten Vorschriften sind nur Strafenkataloge ohne Ausschluss vorgesehen. Ein LVR-
Ausschluss kann also nicht auf den Grundlagen der o.a. hier zur Streichung vorgeschlagen Vorschriften 
erfolgen.  
 
§ 12 Mitgliederversammlung  
Abs. (7), (h) ist die Abkürzung JHV durch Mitgliederversammlung bzw. MV zu ersetzen. 
 

Begründung: Redaktionelle Anpassung  
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Weitere Vorschläge auf Satzungsänderungen zur Diskussion 
Angeregt von: Präsidium des LVR / Geschäftsstelle / Eisleber RC, ESV Bitterfeld, RSV Osterweddingen, RSV 
Wittenberg, RSV Wolfen, SG Motor Halle 
 
§ 6 Mitgliedschaft, Abs. (5): Anpassung an IVY-Meldung; Summenmeldung der BDR-Kategorien für 
eindeutige Abrechnung 

 
 
§ 7 Mitgliedschaft, Abs. (3) Ausschluss a): Aufnahme „Ehrenmitglied“ 
 

Ende der Mitgliedschaft Abs. (4): Hierbei ist sicherlich ein falscher Bezug aufgeführt. Offensichtlich handelt 
es sich hierbei nicht um § 6 (2) sondern um § 7 (2). 

 
 
§ 8 Rechte der Mitglieder, Abs. (2): Ehrenmitglieder haben die Rechte (…) 
 Sonderrecht nach §35 BGB, welches bei einem möglichen Ausschluss aus LVR eine persönliche 
Einwilligung erfordert; sollte neu geregelt werden! 

 
 
§ 9 Pflichten der Mitglieder, Abs. (1) (e): Die Formulierung: …dem LVR von allen Maßnahmen sofort 
Kenntnis zu geben, die auf eine Auflösung des Vereins hinzielen, … beisst sich (widerspricht) den 
Regelungen in § 7 Abs. (2), Austritt, denn dort ist aufgeführt „Der Verein /Einzelmitglied reicht einen Monat 
vor Jahresende die abzumeldenden Sportler dem LVR ein.“ Hierbei sollte Übereinstimmung in beiden 
Bestimmungen erfolgen. 

 
 
§ 10 Beiträge und Gebühren Abs. (4): Hierbei sollte im Wortlaut Übereinstimmung mit der 
Gebührenübersicht herrschen, also eine einheitliche Bezeichnung. 

 
 
§ 12 Mitgliederversammlung, Abs. (2) Mindestens zwei drei Monate vorher muss Ort und Zeitpunkt (…) in 
einem Rundschreiben (Brief oder E-Mail) … 
 

Abs. (10) Anträge an die Tagesordnung (…) müssen jedoch mindestens vier drei Wochen (…) 
 

Hierbei sollte grundsätzlich eine Klärung/Definition erfolgen, in welcher Form (Art und Weise) die 
Rundschreiben zugestellt werden, entweder per postalischer Zustellung oder per Telekommunikation (e-
mail), bzw. beides, entsprechend Regelungen. Die beiden Termine in (3) und (10) beißen sich wiederum, 
denn sie stimmen im angegebenen Zeitraum (4 Wochen) überein, ohne eine entsprechende Frist 
dazwischen. Sollten beide Termine beibehalten werden, ist der Hinweis zur Frist (10) bereits in dem in (2) 
angeführten festgelegten … Rundschreiben und … (mind. 3 Monate vorher) mit bekannt zu geben. 
 

Dementsprechend stünde zwischen Anzeige und Einladung genügend Zeit (8 Wochen) zur Verfügung, um 
Anträge zu erstellen und fristgemäß (4 Wochen vorher) einzureichen. Das setzt jedoch die Einhaltung die 
Einhaltung der Fristen in (2) und (3) voraus. 
 

Die Bekanntgabe in Abs. (2) darf (sollte) sich hierbei nicht nur auf die Vereine beschränken, sondern den 
gesamten Personenkreis unter (3) mit einbeziehen. 
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§ 12 Mitgliederversammlung  
 

Ergänzung um Abs. (17): Das Protokoll ist dem unter §12 Abs. (3) festgelegtem Personenkreis bis 
spätestens sechs Wochen nach der MV zu übersenden sowie auf der Homepage des LVR bekannt zu 
geben. Einsprüche gegen Form und Inhalt des Protokolls kann bei der Geschäftsstelle des LVR geltend 
gemacht werden. Eine zeitliche Frist dafür besteht nicht. 
 

Begründung: liegt nicht vor! 
 

 
§ 20 Inkrafttreten: auf eine korrekte Formulierung zu achten, denn in der derzeitigen Fassung ist 
fälschlicherweise aufgeführt: Abs. (1) ... am 17. März 2018 von der Mitgliederversammlung des LVR in 
Magdeburg beschlossen. Richtig ist Bernburg.  
 

Des Weiteren sollte man den 2. Halbsatz auf die korrekte Formulierung „tritt mit dem Eintrag in das 
Vereinsregister des Landes Sachsen-Anhalt beim Amtsgericht Stendal in Kraft“, korrigieren. Die letzte 
Formulierung sollte mit einem vollständigen Satz z.B.: Die Eintragung in das Vereinsregister am 
zuständigen Amtsgericht Stendal erfolgte am … abschließen. 

 
 

Neuaufnahme von Sonder-Regelungen 
 
Amtszeiten, Mitgliederversammlung, Beschlussfassung 
 

Es handelt sich im Folgenden um Regelungen aus dem aktuellen Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie. Da die gesetzlichen Sonderregelungen aktuell nur bis zum 31.08.2022 gelten, 
sollten Vereinsvorstände überprüfen, ob Ihre Satzungen auch über den 31.08.2022 ausreichende 
Grundlagen enthalten, um auch in Zukunft auf die alternativen Formen der Beschlussfassung der 
Vereinsorgane zurückgreifen zu können. 
 
§ 5 Vereine, Parteien und Stiftungen 
 

(1) Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu 
seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt. 
 

(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch ohne 
Ermächtigungen in der Satzung vorsehen, dass Vereinsmitglieder 
 

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen, und 
Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen, 
2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der 
Mitgliederversammlung schriftlich abgeben können. 
 

(2a) Abweichend von § 36 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, die in der 
Satzung vorgesehene ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, solange die Mitglieder sich nicht 
an einem Ort versammeln dürfen und die Durchführung der Mitgliedersammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation für den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist. 
 

(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versammlung der 
Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin 
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mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit 
der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 
 

(3a) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für den Vorstand von Vereinen und Stiftungen sowie für andere 
Vereins- und Stiftungsorgane. 
 

(4) Absatz 1 gilt für Vorstandsmitglieder und Vertreter in den sonstigen Organen und Gliederungen der 
Parteien entsprechend. Absatz 2 Nummer 1 gilt für Mitglieder- und Vertreterversammlungen der Parteien 
und ihrer Gliederungen sowie ihrer sonstigen Organe entsprechend. Dies gilt nicht für die Beschlussfassung 
über die Satzung und die Schlussabstimmung bei Wahlen nach § 9 Absatz 4 des Parteiengesetzes. Die 
Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten kann der Vorstand auch ohne Ermächtigung in der Satzung im 
Wege der Briefwahl oder auch zeitlich versetzt als Urnenwahl an verschiedenen Orten zulassen. § 17 Satz 
2 des Parteiengesetzes bleibt unberührt. 


